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Wahlvorschlag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
 
 
Nachwahl eines Mitglieds des Landtags in den Beirat für Wohnraumförderung  
 
 
 
Als Mitglied in den Beirat für Wohnraumförderung wird 
 

Jochen Ott 
 
als Nachfolger von Sarah Philipp gewählt. 
 
 
 
 
Grundlage 
 
Nach § 9 a NRW.BANKgesetz gehören dem Beirat für Wohnraumförderung neun Mitglieder 
des Landtags Nordrhein-Westfalen an. Die Mitglieder werden vom Landtag für die Dauer der 
Wahlperiode gewählt.  
 
Die Benennung der Mitglieder erfolgt entsprechend § 13 GO nach dem jeweiligen 
Stärkeverhältnis der Fraktionen. 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
 
und Fraktion 


